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Das Bestreben der Wohnungsgenossenschaft eG Textil ist es, allen Mitgliedern ein friedliches, glückliches
und gesundes Wohnen zu sichern. Die Erfüllungdieses Bestrebens setzt die Mitarbeit aller hlausbewohner
voraus.

Um das ungestörteZusammenleben zu erreichen, ist die nachfolgende hlausordnung als rechtsverbindlicher
Bestandteil des Mietvertrags einzuhalten. Sie gilt füralle Mitglieder, Mieter und Bewohner der Wohnungsge-
nossenschaft eG Textil und deren Besucher.

I. Vermeidung ruhestörendenLärms

1. Die Benutzung von lärmerzeugendenGeräten,Anlagen und Vorrichtungen (wie z.B. Schlagbohrma-
schinen, elektrische Sägen, Kompressoren u.Ä.-ausgenommen sind handelsüblicheHaushaltgeräte)
an Sonn- und Feiertagen ist grundsätzlichuntersagt und wird nur werktags zu folgenden festgelegten
Zeiten gestattet:

montags - samstags von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr und

von 15:00 Uhrbis 19:00 Uhr

Die Nachtruhe von 22:00 bis 7:00 Uhr und die Ruhezeit (werktags) von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr sind
zwingend einzuhalten.

Baumaßnahmenseitens des Vermieters, bedingt durch Havarien, Modernisierungen bzw. Sanie-
rungsmaßnahmensowie Pflegearbeiten des Vermieters in den Außenanlageninkl. Winterdienst sind
von den Ruhezeiten ausgenommen.

2. Fernseh-, Radio- und Tongerätesind stets auf Zimmerlautstärkeein zustellen, ebenso das Musizieren
in derWohnung. Die Benutzung von vorgenannten Geräten im Freien (aufBalkonen, Loggien usw.)
darf die übrigen hlausbewohner nicht stören.

3. Baden und Duschen sollte in der Zeit von 22 bis 7 Uhr unterbleiben, soweit aufgrund der Bauart des
Gebäudesdie Nachtruhe der übrigen Hausbewohner gestörtwird.

4. Kinder sollen möglichstauf den Spielplätzenspielen. Spiel und Sport in den Anlagen muss auf die
Anwohner und die Bepflanzung Rücksichtnehmen. LärmendeSpiele und Sportarten (z. B. Fußball-
spiel) sind auf den unmittelbar an die Gebäudeangrenzenden Freiflächen, im Treppenhaus und in
sonstigen Nebenräumennicht gestattet.

5. Festlichkeiten aus besonderem Anlass, die sich über22 Uhr hinaus erstrecken, sollen den betroffenen
Hausbewohnern rechtzeitig angekündigtwerden.

6. Bei schwerer Erkrankung eines Hausbewohners ist besondere Rücksichtnahmegeboten.

II. Haustiere

Haustiere dürfeninnerhalb der Wohnung gehalten werden, sofern durch diese keine Verschlechterung der
Mietsache einhergeht oder Mitbewohner - etwa durch Lärmoder Gestank - belästigtwerden. Auf den Ge-
meinschaftsflächenaußerhalbder vermieteten Räumlichkeiten müssen Hunde an der Leine gehalten wer-
den. Die den Kindern vorgehaltenen SpielflächendürfenHunde nicht betreten. Durch die Tiere verursachte
Verunreinigungen müssen umgehend beseitigtwerden.

FürHunde ist vor Anschaffung eine Zustimmung des Vermieters einzuholen!

III. Sicherheit

7. Die Haustürist ständiggeschlossen, jedoch nicht abgeschlossen zu halten.

8. Haus- und Hofeingänge,Treppen und Flure erfüllen ihren Zweck als Fluchtweg nur, wenn sie freige-
halten werden. Sie dürfendaher nicht zugeparkt oder durch Fahr- oder Motorräder, Kinderwagen usw.
versperrt werden.
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9. Das Lagern von feuergefährlichen, leicht entzündbarensowie Geruch verursachenden Stoffen in Kel-
ler- oder Bodenräumen ist untersagt. Aufdem gemeinsamen Trockenboden dürfenkeine Gegenstände
abgestellt werden.

10. Spreng- und Explosionsstoffe dürfennicht in das hlaus oder auf das Grundstückgebracht werden. Bei
der Lagerung von Heizölsind die amtlichen Richtlinien zu beachten.

11. Bei Undichtigkeiten oder sonstigen Mängelnan den Gas- und Wasserleitungen sind sofort das Gas-
und Wasserwerk sowie das Wohnungsunternehmen zu benachrichtigen. Wird Gasgeruch in einem
Raum bemerkt, darf dieser nicht mit offenem Licht betreten werden. Elektrische Schalter sind nicht zu
betätigen. Die Fenster sind zu öffnen. Der Haupthahn ist zu schließen.

12. Versagt die allgemeine Flur- und Treppenbeleuchtung, so ist unverzüglichdas Wohnungsunternehmen
oder sein Beauftragter zu benachrichtigen. Bis Abhilfe geschaffen ist, soll der Hausbewohner füraus-
reichende Beleuchtung derzurWohnung führendenTreppe und des dazugehörendenFlures sorgen.

13. Das Grillen mit festen oder flüssigenBrennstoffen ist auf Balkonen, Loggien und auf den unmittelbar
am Gebäudeliegenden Flächennicht gestattet.

IV. Reinigung

1. Haus und Grundstücksind rein zu halten. Verunreinigungen sind von dem verantwortlichen hlausbe-
wohner unverzüglichzu beseitigen.

2. Die hlausbewohner haben die Kellerflure, Treppen, die Treppenhausfenster, Treppenhausflure und
den Boden abwechselnd nach einem bei Bedarfaufzustellenden Reinigungsplan zu reinigen, sofern
die Reinigung nicht durch eine externe Firma beauftragt wurde.

3. Der Winterdienst wird durch einen externen Dienstleister erledigt. Ungeachtet dessen sind die Bewoh-
ner gehalten, das Haus in einem sauberen und ordentlichen Zustand zu halten

4. Abfall und Unrat dürfen nur in den dafürvorgesehenen Müllgefäßengesammeltwerden. Sperriger
Abfall, Kartons usw. dürfennurzerkleinert in die Müllgefäßegeschüttetwerden. Sperrmüllund Son-
dermülldarf nicht überdiese Tonnen entsorgt werden. Bitte achten Sie darauf, dass kein Abfall oder
Unrat im hlaus, auf den Zugangswegen oder dem Standplatz der Müllgefäßeverschüttetwird.

5. Waschkücheund Trockenräumestehen entsprechend der Einteilung durch das Wohnungsunterneh-
men zur Benutzung zurVerfügung. Nach Beendigung derWäschesind Waschraum und sämtlicheEin-
richtungsgegenständegründlichzu reinigen. Aufden Balkonen darfWäschenur unterhalb der Brüs-
tung getrocknetwerden.

6. Teppiche dürfennur auf dem dafürvorgesehenen Platz gereinigt werden. Das Reinigen von Textilien
und Schuhwerk darf nicht in den Fenstern, überden Balkonbrüstungenoder im Treppenhaus erfolgen.

7. Blumenbretter und Blumenkästen müssensachgemäßund sicher angebracht sein. Beim Gießenvon
Blumen auf Balkonen und Fensterbänken ist darauf zu achten, dass das Wasser nicht an der hlaus-
wand herunterläuftund aufdie Fenster und Balkone anderer Hausbewohner rinnt.

8. In die Toiletten und/oderAbflussbecken dürfenhlaus- und Küchenabfälle,Papierwindeln u. A. nicht

geschüttetwerden.

9. Die Wohnung ist auch in der kalten Jahreszeit ausreichend zu lüften. Dies erfolgt durch möglichstkurz-
fristiges Öffnender Fenster. Zum Treppenhaus hin darf die Wohnung, vor allem aber die Küche, nicht
entlüftetwerden.

10. Keller-, Boden- und Treppenhausfenster dürfen nur in Abhängigkeitvon der Witterung geöffnetwerden
und sind in der kalten Jahreszeit geschlossen zu halten. Stoßlüftungenbei weit geöffneten Fenstern
für10 bis 20 Minuten könnenjedoch durchgeführtwerden. Dachfenster sind bei Regen und Unwetter
zu verschließenund zu verriegeln. Im Sommer könnendie Fenster im Treppenhaus gekippt werden,

jedoch nicht bei Schwüleoder großerhlitze. An besonders heißenTagen bitte tagsübergar nicht lüf-
ten, sondern gezielt morgens, wenn es noch nicht bzw. nicht mehr so warm ist. Der das Fenster Öff-
nende ist auch fürdie Schließungverantwortlich.
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11. Sinkt die Außentemperaturunter den Gefrierpunkt, sind alle geeigneten Maßnahmenzu treffen, um ein
Einfrieren dersanitärenAnlagen zu vermeiden.

12. Fürdie Dauer seiner Abwesenheit oder im Krankheitsfall hat der Hausbewohner dafürSorge zu tra-

gen, dass die Reinigungspflichten eingehalten werden. Bei längererAbwesenheit ist der Schlüsselzu
hinterlegen. Das Wohnungsunternehmen ist hierüberzuunterrichten.

13. Das Abstellen von Fahrzeugen aufdem Hof, den Gehwegen und Grünflächenist nicht erlaubt. Fahr-
zeuge dürfeninnerhalb der Wohnanlage nicht gewaschen werden. Ölwechselund Reparaturen sind
nicht gestattet.

V. Wohnung

Die Wohnung und die mitvermieteten Räumlichkeitensind währendder Mietzeit vertragsgemäßund scho-
nend zu behandeln. Etwaige auftretende Mängelsind dem Vermieter oder seinem Vertreter umgehend mit-
zuteilen. Die Wohnung muss ausreichend belüftetwerden. Empfehlenswert ist regelmäßiges,kurzes Stoßlüf-
ten. Eine Belüftungder Wohnung hin zum Treppenhaus ist nicht gestattet.

VI. Gemeinschaftseinrichtungen

FürdieGemeinschaftseinrichtungen gelten die Benutzungsordnungen sowie Bedienungsanweisungen und
Hinweisschilder. Einteilungsplänesind zu beachten.

Personenaufzüge

1. Der Aufzug darf von Kleinkindern nur in Begleitung Erwachsener benutzt werden. Es ist darauf zu ach-
ten, dass der Personenaufzug nicht unnötig benutztwird. Dauerbelastungen führenzu Schäden.

2. In den Personenaufzügendürfenschwere Gegenstände, Möbelstückeund dgl. nur befördertwerden,
wenn die zulässigeNutzlast des Aufzugs nicht überschrittenwird.

3. Die Benutzung des Fahrstuhls zum Zwecke der Beförderungvon Umzugsgut muss dem Wohnungsun-
ternehmen mitAngabe des Transportunternehmens angezeigtwerden. Die Fahrkorbkabine ist in die-
sem Fall in geeigneter Form zu schützen.Verschmutzungen sind unverzüglichzu beseitigen.

Gemeinschaftsantenne

1. Die Verbindung von Antennenanschlussdose in der Wohnung zum Empfangsgerätdarf nur mit dem
hierfürvorgeschriebenen Empfängeranschlusskabelvorgenommen werden. Soweit das Kabel nicht
von dem Wohnungsunternehmen zur Verfügunggestellt wird, hat es der Hausbewohner auf seine Kos-
ten zu beschaffen. Der Anschluss darf nicht mit anderen Verbindungskabeln vorgenommen werden,
weil hierdurch der Empfang der anderen Teilnehmer gestörtwird. Darüberhinaus besteht die Gefahr,
dass das eigene Gerätbeschädigtwird.

2. Der Hausbewohner hat Schädenan der Gemeinschaftsantenne oder Störungen im Empfang, die auf
Fehler oder Mängelder Gemeinschaftsantenne schließenlassen, unverzüglichdem Wohnungsunter-
nehmen mitzuteilen. Nur Beauftragte des Wohnungsunternehmens sind berechtigt, Arbeiten an der
Anlage durchzuführen.

3. Der Hausbewohner hat den vom Wohnungsunternehmen beauftragten Stellen jederzeit Auskünfte
hinsichtlich der Empfangslage und der angeschlossenen Gerätezu erteilen, zwecks Vornahme von
Kontrollen oder Reparaturarbeiten an der Empfangsanlage das Betreten der Mieträumezu verkehrsüb-
lichen Tageszeiten bzw. den Test-Sendezeiten zu gestatten und ggf. die Kontrolle der an der Gemein-
schaftsantennenanlage angeschlossenen Gerätezu ermöglichen.
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Kinderspielplätze

Die Sauberhaltung des Sandkastens nebst Umgebung gehörtzuden Obliegenheiten der Eltern, deren Kin-
der im Sandkasten spielen. Das Spielen fremder Kinder auf dem zum hlaus gehörendenGrundstückist

grundsätzlichnur in Gemeinschaft mit Kindern der hlausbewohner gestattet. Die Eltern der spielenden Kin-
der haben daraufzu achten, dass das benutzte Spielzeug nach Beendigung des Spiels aus dem Sandkas-
ten entferntwird. hlaustiere sind vom Spielplatz fernzuhalten.

Greiz, Juni 2023

Wohnungsgenossenschaft eG Textil

<^^-

Kati Stein
Vorstand
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